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Nr. 51 Donnerstag, 21. Dezember 2023

Nr. 1 Jahreshauptversammlung 
Freiwillige Feuerwehr 
Wittesheim

Am Freitag, den 12.01.2024 fin-
det im Gasthaus Pfefferer um 20.00 
Uhr die Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Wittes-
heim statt.

TAGESORDNUNG:
1. Begrüßung
2. Protokoll des Schriftführers
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Kassenwarts
5. Bericht des 1.Kommandanten
6. Verschiedenes
7. Wünsche und Anträge

 
Hierzu sind alle Feuerwehrkame-

raden herzlich eingeladen
 
Die Vorstandschaft

Nr. 2 Meldung der Zähler-
stände der Wasseruhren 
für das Abrechnungsjahr 
2023 
- ERINNERUNG -

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit Schreiben vom 20.11.2023 
wurden Sie gebeten, die gemeind-
lichen Wasserzähler in dem Zeitraum 
vom 01.12.2023 bis 07.12.2023 
selbst abzulesen und die Mel-
dungen bis spätestens 08.12.2023 
an die Verwaltungsgemeinschaft/ 
Stadt Monheim zurückzugeben.

Da aber bis zum heutigen Tag 
noch nicht alle, für die Abrechnung 
der Wasser- und Abwassergebühren 
erforderlichen Zählerstände gemel-
det wurden und von einer evtl. un-
passenden Schätzung grundsätzlich 
abzusehen ist, geben wir Ihnen da-
her nochmals die Möglichkeit, feh-
lende Zählerstände bis spätestens 
28.12.2023 nach zu melden.

Bitte nutzen Sie hierfür möglichst 
den Dienst: „Wasserzählerkar-
te-Online“ www.vg-monheim.de/
wasserzaehlerstand/.

Sofern Sie diesen Online-Service 
nicht anwenden können oder wol-
len, stehen Ihnen natürlich auch 
weiterhin die bisherigen Übermitt-
lungsmethoden zur Verfügung. Bei 
direkter Verwendung bzw. Rückga-
be des Aufforderungsschreibens vom 
November bitte den jeweiligen Zäh-
lerstand (in m³) in die dafür vorge-
sehenen Kästchen (auf der rechten 
Seite) eintragen und möglichst um-
gehend nach der Ablesung an uns 
zurückgeben.

Für die bereits eingereichten 
Rückmeldungen möchten wir uns an 
dieser Stelle herzlich bedanken.

Nr. 3 Großviehabrechnung 
bei Landwirten und 
Tierhaltern (ohne 
Zweitwasserzähler)

Änderungen bzgl. der bei uns ge-
speicherten Großvieheinheiten bit-
ten wir entsprechend ebenfalls bis 
spätestens 28. Dezember 2023 
(mit der Meldung der Zählerstän-
de der Wasseruhren) an die Verwal-
tungsgemeinschaft Monheim zu-
rückzugeben.

Weitere Informationen können im 
Internet unter www.vg-monheim.
de/wasserzaehlerstand/ entnommen 
werden. Bei Rückfragen oder Un-
klarheiten stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 

 Ihr Steuer- /Abgabenamt

(Telefon-Nrn. 09091 / 9091 -26, -27, 
-29 bzw. -48)
(Internetseite:  
www.steueramt.vg-monheim.de)

Nr. 4  Jahresabschluss 2023: 
Steuer-/ Abgabenamt und 
Kasse geschlossen

Wir bitten um Kenntnisnahme, 
Beachtung und Verständnis, dass das 
Steuer-/ Abgabenamt und die Kasse 
wegen der Umstellung der Personen-
konten auf das Folgejahr vom 22. bis 
27. Dezember 2023 nicht erreich-
bar sind. Das Steuer-/ Abgabenamt 
ist zusätzlich vom 27. bis 29.12.2023 
nicht besetzt und somit erst wieder 
ab 02.01.2024 für Sie erreichbar.

Nr. 5  Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses 
für die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes „Am 
Hag II“,  
Stadtteil Kölburg

Der Stadtrat hat am 28.02.2023 
die 4. Änderung des Bebauungspla-
nes „Am Hag II“, Stadtteil Kölburg, 
im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13 a BauGB – ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung – beschlossen. 
Die 4. Änderung des Bebauungspla-
nes hat der Stadtrat in seiner Sitzung 
vom 12.12.2023 gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die 4. Änderung des Bebauungspla-
nes „Am Hag II“, Stadtteil Kölburg 
in Kraft.

Jedermann kann die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes „Am Hag II“ 
mit textlichen Festsetzungen, Plan-
zeichnung / Änderungsbereich und 
Begründung bei der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim, 1. Stock, Zimmer Nr. 106, 
Marktplatz 23, Monheim (Öffnungs-
zeiten: Montag bis Freitag von 7.30 
– 12.15 sowie Donnerstag von 13.00 
– 18.00 Uhr, einsehen und über de-
ren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und des Flächennutzungspla-
nes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines 

Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes schriftlich gegenüber 
der Stadt Monheim geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

Die vorstehende Bekanntma-
chung und die Unterlagen hierzu 
können auch auf der Internetsei-
te der Stadt Monheim unter <www.
monheim-bayern.de, Wirtschaft, 
Wohnen und Bauen, Bebauungs-
pläne, 1. Geltende Bebauungspläne, 
4. Änderung des Bebauungsplanes 
„Am Hag II“, Stadtteil Kölburg> 
eingesehen werden.

Monheim, 19.12.2023 
STADT

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 6 Erdaushubdeponie  
in Monheim

Die Erdaushubdeponie ist bis auf 
Weiteres geschlossen!

Nr. 7 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist von Dezember bis Febru-
ar nur noch am Samstag von 09.00 – 
13.00 Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!  
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter   
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister 

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A) GEMEINDE RÖGLING

1.  Bekanntmachung 
der Aufstellung des 
Umlegungsplans der 
Umlegung „Westerwiesen 
III“ Gemarkung Rögling, 
Gemeinde Rögling

Gemäß § 69 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), in der 
jeweils geltenden Fassung, wird der 
von der Gemeinde Rögling, Badgas-
se 8, 86703 Rögling am 6. Dezem-
ber 2023 gefasste Beschluss über die 
Aufstellung des Umlegungsplans wie 
folgt bekannt gemacht:

„Nach Erörterung mit den Ei-
gentümern wird der Umlegungs-
plan für die Umlegung „Wester-
wiesen III“, Gemarkung Rögling, 
gemäß § 66 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), in der 
jeweils geltenden Fassung, aufge-
stellt.“

Zum Beschluss über die Aufstel-
lung des Umlegungsplans wird fol-
gendes ausgeführt:

Bestandteile und Inhalt des 
Umlegungsplans:

Der Umlegungsplan besteht aus 
der Umlegungskarte und dem Um-
legungsverzeichnis.

Die Umlegungskarte enthält die 
neu zugeteilten Grundstücke mit ih-
ren Grenzen und Bezeichnungen so-
wie die der Gemeinde Rögling nach § 
55 Abs. 2 BauGB zugewiesenen Flä-
chen; das sind insbesondere die ört-
lichen Verkehrs- und Grünflächen.

Das Umlegungsverzeichnis ent-
hält insbesondere die Eigentümer, 
die eingeworfenen und neu zugeteil-
ten Grundstücke (Alter und Neu-
er Bestand) mit Beschreibung ihrer 
Lage, Größe und Nutzungsart, die 
aufgehobenen, übertragenen und 
neu eingetragenen Rechte an den 
Grundstücken sowie die geldlichen 
Leistungen.

Zustellung des Umlegungs-
plans:

Den Umlegungsbeteiligten wird 
nach § 70 Abs. 1 Satz 1 BauGB ein 
ihre Rechte betreffender Auszug aus 
dem Umlegungsplan zugestellt.

Einsichtnahme in den Umle-
gungsplan:

Der Umlegungsplan liegt ab 
27.12.2023 bis zum Abschluss des 
Verfahrens (bis zur Berichtigung 
des Grundbuchs) in Donauwörth 
ADBV, Berger Vorstadt 16 während 
der Dienststunden zur Einsichtnah-
me aus. Die Einsicht in den Umle-
gungsplan ist jedem gestattet, der ein 
berechtigtes Interesse darlegt.

Rögling, den 21.12.2023 
GEMEINDE 

Auernhammer Isidor 
Bürgermeister

B) GEMEINDE RÖGLING 
UND TAGMERSHEIM

Nr. 1  Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung 2023 
des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung 
der Gruppe rechts der 
Altmühl

Nachstehend wird, gem. Art. 25 
Abs. 1, 41 Abs.1 KommZG, 65 Abs. 
3 GO, die Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Gruppe rechts der Altmühl 
für das Haushaltsjahr 2023 bekannt 
gemacht.

Das Landratsamt Weißen-
burg-Gunzenhausen, als zuständige 
Aufsichtsbehörde, hat mit Schreiben 
vom 30.11.2023, Nr. 20-941-ZV09 
festgestellt, dass diese nicht zu bean-
standen ist.

Ab dieser Bekanntmachung liegt 
der Haushaltsplan eine Woche lang, 
die Haushaltssatzung während des 
Haushaltsjahres 2023 in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes öf-
fentlich zur Einsicht auf.

Nr. 2  Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung 
rechts der Altmühl, 
91799 Langenaltheim 
(Landkreis Weißenburg- 
Gunzenhausen) für  
das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 10, 21 der Ver-
bandssatzung und des Art. 41 Abs. 
1 des Gesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) 
in Verbindung mit Art. 63 ff der Ge-
meindeordnung (GO) erlässt der 
Zweckverband folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haus-

haltsplan für das Haushaltsjahr 2023 
wird hiermit festgesetzt, er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben 

mit 830.562,-- Euro
und im Vermögenhaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben 

mit  601.700,-- Euro
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditauf-

nahme für Investitionen und Inve-
stitions-fördermaßnahmen wird auf                                              
300.000,-- Euro festgesetzt. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 

im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4
(1) Betriebskostenumlage
 Eine Betriebskostenumlage wird 

nicht erhoben.
(2) Investitionsumlage
 Eine Investitionsumlage wird 

nicht erhoben.
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkre-
dite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 50.000,-- Euro 
festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht 
vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit 

dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Langenaltheim, den 12.12.2023 
ZWECKVERBAND 

 ZUR WASSERVERSORGUNG  
DER GRUPPE  

RECHTS DER ALTMÜHL 
Maderer 

1. Vorsitzender
Auernhammer  

Erster Bürgermeister
Riedelsheimer 

Erste Bürgermeisterin

Nr. 2 Satzung für die 
öffentliche Wasser- 
versorgungseinrichtung 
des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung 
der Gruppe rechts der 
Altmühl. (Wasser- 
abgabesatzung – WAS –) 
vom 01.01.2024

Aufgrund der Art. 23 Abs. 2 und 
27 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit und 
der Art. 23, 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 
und Abs. 2 bis Abs. 3 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern 
erlässt der Zweckverband zur Was-
serversorgung der Gruppe rechts der 
Altmühl, mit Sitz in Langenaltheim 
folgende Satzung:

Aus Gründen der besseren Les-
barkeit wird auf die gleichzeitige Ver-
wendung der Sprachformen männ-
lich, weiblich und divers (m/w/d) 
verzichtet. Sämtliche Personenbe-
zeichnungen gelten gleichermaßen 
für alle.

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Der Zweckverband zur Wasser-
versorgung der Gruppe rechts der 
Altmühl betreibt eine öffentliche 
Einrichtung zur Wasserversorgung 
für das Gebiet des räumlichen 
Wirkungsbereiches des Zweckver-
bandes.

(2) Art und Umfang dieser Wasser-
versorgungseinrichtung bestimmt 
der Zweckverband.

(3) Zur Wasserversorgungseinrich-
tung gehören auch die im öffent-
lichen Straßengrund liegenden 
Teile der Grundstücksanschlüsse, 
soweit nichts Abweichendes ver-
einbart ist.

§ 2
Grundstücksbegriff –  

Grundstückseigentümer
(1) Grundstück im Sinne dieser 

Satzung ist jedes räumlich zu-
sammenhängende und einem 
gemein-samen Zweck dienen-
de Grundeigentum desselben 
Eigentümers, das eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit 
bildet, auch wenn es sich um 
mehrere Grundstücke oder Teile 
von Grundstücken im Sinn des 
Grundbuchrechts handelt. Recht-
lich verbindliche planerische Fest-
legungen sind zu berücksichtigen.

(2) Die Vorschriften dieser Satzung 
für die Grundstückseigentümer 
gelten auch für Erbbauberechtigte 
oder ähnlich zur Nutzung eines 
Grundstücks dinglich Berechtigte. 
Von mehreren dinglich Berech-
tigten ist jeder berechtigt und ver-
pflichtet; sie haften als Gesamt-
schuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben 
die nachstehenden Begriffe folgende 
Bedeutung:

Versorgungsleitungen: 
sind die Wasserleitungen im Was-

serversorgungsgebiet, von denen die 
Grundstücksanschlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse (= Haus-
anschlüsse): 

sind die Wasserleitungen von der 
Abzweigstelle der Versorgungslei-
tung bis zur Übergabestelle; sie be-
ginnen mit der Anschlussvorrichtung 
und enden mit dem Ausgangsventil.

Gemeinsame Grundstücksan-
schlüsse (verzweigte Hausanschlüs-
se): 

sind Hausanschlüsse, die über 
Privatgrundstücke (z. B. Privatwege) 
verlaufen und mehr als ein Grund-
stück mit der Versorgungsleitung 
verbinden.

Anschlussvorrichtung: 
ist die Vorrichtung zur Wasserent-

nahme aus der Versorgungsleitung, 
umfassend Anbohrschelle mit inte-
grierter oder zusätzlicher Absperrar-
matur samt den dazugehörigen tech-
nischen Einrichtungen.

Hauptabsperrvorrichtung: 
ist die erste Armatur auf dem 

Grundstück, mit der die gesamte 
nachfolgende Wasserverbrauchsanla-
ge einschließlich Wasserzähler abge-
sperrt werden kann.

Übergabestelle: 
ist das Ende des Grundstücksan-

schlusses hinter dem Ausgangsventil 
im Grundstück/Gebäude.

Wasserzähler: 
sind Messgeräte zur Erfassung des 

durchgeflossenen Wasservolumens.
Ausgangsventil: 
Ist das erste Absperrventil und 

Absperrarmatur hinter dem Wasser-
zähler. 

Wasserzählerbügel: 
sind nicht Bestandteile der Was-

serzähler.
Anlagen des Grundstückseigentü-

mers (=Verbrauchsleitung): 
sind die Gesamtheit der Anlagen-

teile in Grundstücken oder in Ge-
bäuden hinter der Übergabestelle; 
als solche gelten auch Eigengewin-
nungsanlagen, wenn sie sich ganz 
oder teilweise im gleichen Gebäude 
befinden.

§ 4
Anschluss- und Benutzungs-

recht
(1) Jeder Grundstückseigentümer 

kann verlangen, dass sein be-
bautes, bebaubares, gewerblich 
genutztes oder gewerblich nutz-

bares Grundstück nach Maßgabe 
dieser Satzung an die Wasser-ver-
sorgungseinrichtung angeschlos-
sen und mit Wasser beliefert wird.

(2) Das Anschluss- und Benutzungs-
recht erstreckt sich nur auf solche 
Grundstücke, die durch eine Ver-
sorgungsleitung erschlossen wer-
den. Der Grundstückseigentümer 
kann unbeschadet weitergehender 
bundes- oder landesgesetzlicher 
Vorschriften nicht verlangen, dass 
eine neue Versorgungsleitung her-
gestellt oder eine bestehende Ver-
sorgungsleitung geändert wird. 
Welche Grundstücke durch die 
Versorgungsleitung erschlossen 
werden, bestimmt der Zweckver-
band. Rohwasser- und Fernwas-
serleitungen stellen keine zum 
Anschluss berechtigenden Versor-
gungsleitungen dar.

(3) Der Zweckverband kann den 
Anschluss eines Grundstücks an 
eine bestehende Versorgungslei-
tung versagen, wenn die Wasser-
versorgung wegen der Lage des 
Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen 
Gründen dem Zweckverband er-
hebliche Schwierigkeiten bereitet 
oder besondere Maßnahmen er-
fordert, es sei denn, der Grund-
stückseigentümer übernimmt die 
Mehrkosten, die mit dem Bau und 
Betrieb zusammenhängen, und 
leistet auf Verlangen Sicherheit.

(4) Das Benutzungsrecht besteht 
nicht für Kühlwasserzwecke und 
den Betrieb von Wärmepumpen. 
Der Zweckverband kann ferner 
das Anschluss- und Benutzungs-
recht ausschließen oder einschrän-
ken, soweit nicht die Bereitstellung 
von Wasser in Trinkwasserqualität 
erforderlich ist. Das gilt auch für 
die Vorhaltung von Löschwasser.

§ 5
Anschluss- und Benutzungs-

zwang
(1) Die zum Anschluss Berechtigten 

(§ 4) sind verpflichtet, die Grund-
stücke, auf denen Wasser ver-
braucht wird, an die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung 
anzuschließen (Anschlusszwang). 
Ein Anschlusszwang besteht nicht, 
wenn der Anschluss rechtlich oder 
tatsächlich unmöglich ist.

(2) Auf Grundstücken, die an die 
öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen sind, 
ist der gesamte Bedarf an Was-
ser im Rahmen des Benutzungs-
rechts (§ 4) ausschließlich aus 
dieser Einrichtung zu decken 
(Benutzungszwang). Gesammel-
tes Niederschlagswasser darf 
ordnungsgemäß für Zwecke der 
Gartenbewässerung, zur Toilet-
tenspülung und zum Wäschewa-
schen verwendet werden, soweit 
nicht andere Rechtsvorschrif-
ten entgegenstehen. § 7 Abs. 4 ist 
entsprechend anzuwenden. Ver-
pflichtet sind die Grundstücksei-
gentümer und alle Benutzer der 
Grundstücke. Sie haben auf Ver-
langen des Zweckverbandes die 
dafür erforderliche Überwachung 
zu dulden.

§ 6
Befreiung vom Anschluss-  

oder Benutzungszwang
(1) Von der Verpflichtung zum An-

schluss oder zur Benutzung wird 
auf Antrag ganz oder zum Teil be-
freit, wenn der Anschluss oder die 
Benutzung aus besonderen Grün-
den auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemein-
wohls nicht zumutbar ist. Der An-
trag auf Befreiung ist unter An-
gabe der Gründe schriftlich beim 
Zweckverband einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, un-
ter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt wer-
den.

§ 7
Beschränkung der Benutzungs-

pflicht
(1) Auf Antrag wird die Verpflich-

tung zur Benutzung auf einen be-
stimmten Verbrauchszweck oder 
Teilbedarf beschränkt, soweit das 
für die öffentliche Wasserversor-
gung wirtschaftlich zumutbar ist 
und nicht andere Rechtsvorschrif-
ten oder Gründe der Volksge-
sundheit entgegenstehen. Grün-



de der Volksgesundheit stehen 
einer Beschränkung der Benut-
zungspflicht insbesondere entge-
gen, wenn für den jeweiligen Ver-
brauchszweck oder Teilbedarf i. S. 
v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser 
mit der Beschaffenheit von Trink-
wasser erforderlich ist und die Ver-
sorgung mit solchem Wasser nur 
durch die Benutzung der öffentli-
chen Wasserversorgung gewährlei-
stet wird.

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 fin-
det entsprechende Anwendung.

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versor-
gung von Industrieunternehmen 
und Weiterverteilern sowie für die 
Vorhaltung von Löschwasser.

(4) Vor der Errichtung oder Inbe-
triebnahme einer Eigengewin-
nungsanlage hat der Grundstück-
seigentümer dem Zweckverband 
Mitteilung zu machen; dasselbe 
gilt, wenn eine solche Anlage nach 
dem Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgung weiterbetrieben 
werden soll. Er hat durch geeig-
nete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass von seiner Eigengewinnungs-
anlage keine Rückwirkungen in 
das öffentliche Wasserversor-
gungsnetz möglich sind. Bei einer 
Nachspeisung von Trinkwasser 
aus der öffentlichen Wasserver-
sorgungseinrichtung in eine Ei-
gengewinnungsanlage ist ein frei-
er Auslauf (Luftbrücke) oder ein 
Rohrunterbrecher A 1 der Nach-
speiseeinrichtung in das Regen-
auffangbecken bzw. an sonstigen 
Stellen (z. B. Spülkasten) entspre-
chend den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik erforderlich.

§ 8
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentü-
mer nicht zum Anschluss berech-
tigt oder verpflichtet, so kann der 
Zweckverband durch Vereinba-
rung ein besonderes Benutzungs-
verhältnis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhält-
nis gelten die Bestimmungen die-
ser Satzung und der Beitrags- und 
Gebührensatzung entsprechend. 
Ausnahmsweise kann in der Son-
dervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies 
sachgerecht ist.

§ 9
Grundstücksanschluss

(1) Der Grundstücksanschluss wird 
vom Zweckverband hergestellt, 
angeschafft, verbessert, unter-
halten, erneuert, geändert, abge-
trennt und beseitigt. Er muss zu-
gänglich und vor Beschädigungen 
geschützt sein.

(2) Der Zweckverband bestimmt 
Zahl, Art, Nennweite und Füh-
rung der Grundstücksanschlüs-
se sowie deren Änderung. Der 
Zweckverband bestimmt auch, wo 
und an welche Versorgungsleitung 
anzuschließen ist. Der Grund-
stückseigentümer ist vorher zu hö-
ren; seine berechtigten Interessen 
sind nach Möglichkeit zu wahren. 
Soll der Grundstücksanschluss 
auf Wunsch des Grundstücksei-
gentümers nachträglich geändert 
oder soll ein weiterer Grundstück-
sanschluss hergestellt werden, so 
kann der Zweckverband verlan-
gen, dass die näheren Einzelheiten 
einschließlich der Kostentragung 
vorher in einer gesonderten Ver-
einbarung geregelt werden.

(3) Der Grundstückseigentümer hat 
die baulichen Voraussetzungen für 
die sichere Errichtung des Grund-
stücksanschlusses zu schaffen. 
Der Zweckverband kann hierzu 
schriftlich eine angemessene Frist 
setzen. Der Grundstückseigentü-
mer darf keine Einwirkungen auf 
den Grundstücksanschluss vor-
nehmen oder vornehmen lassen.

(4) Der Grundstückseigentümer 
und die Benutzer haben jede Be-
schädigung des Grundstücks-an-
schlusses, insbesondere das Un-
dichtwerden von Leitungen sowie 
sonstige Störungen unverzüglich 
dem Zweckverband mitzuteilen.

§ 10
Anlage des Grundstückseigen-

tümers
(1) Der Grundstückseigentümer ist 

verpflichtet, für die ordnungsge-
mäße Errichtung, Erweiterung, 
Änderung und Unterhaltung der 

Anlage von der Übergabestelle ab, 
mit Ausnahme des Wasser-zählers, 
zu sorgen. Hat er die Anlage oder 
Teile davon einem anderen ver-
mietet oder sonst zur Benutzung 
überlassen, so ist er neben dem 
anderen verpflichtet.

(2) Die Anlage darf nur unter Be-
achtung der Vorschriften dieser 
Satzung und anderer gesetzlicher 
oder behördlicher Bestimmungen 
sowie nach den anerkannten Re-
geln der Technik errichtet, erwei-
tert, geändert und unterhalten 
werden. Anlage und Verbrauch-
seinrichtungen müssen so be-
schaffen sein, dass Störungen 
anderer Abnehmer oder der öf-
fentlichen Versorgungseinrich-
tungen sowie Rückwirkungen auf 
die Güte des Trinkwassers aus-
geschlossen sind. Der Anschluss 
wasser-verbrauchender Einrich-
tungen jeglicher Art geschieht auf 
Gefahr des Grundstückseigentü-
mers.

(3) Anlagenteile, die sich vor dem 
Wasserzähler befinden, können 
plombiert werden. Ebenso kön-
nen Anlagenteile, die zur Anlage 
des Grundstückseigentümers ge-
hören, unter Plombenverschluss 
genommen werden, um eine ein-
wandfreie Messung zu gewährlei-
sten. Die dafür erforderliche Aus-
stattung der Anlage ist nach den 
Angaben des Zweckverbandes zu 
veranlassen.

§ 11
Zulassung und Inbetriebsetzung 
der Anlage des Grundstücksei-

gentümers
(1) Bevor die Anlage des Grund-

stückseigentümers hergestellt 
oder wesentlich geändert wird, 
sind dem   Zweckverband fol-
gende Unterlagen in doppelter 
Fertigung einzureichen:
a. eine Beschreibung der ge-
planten Anlage des Grundstücks- 
eigentümers und ein Lageplan,
b. der Name des Unternehmers, 
der die Anlage errichten soll,
c. Angaben über eine etwaige Ei-
genversorgung,
d. im Falle des § 4 Abs. 3 die Ver-
pflichtung zur Übernahme der 
Mehrkosten.

 Die einzureichenden Unterlagen 
haben den beim Zweckverband 
aufliegenden Mustern zu entspre-
chen. Alle Unterlagen sind von 
den Bauherren und den Planfer-
tigern zu unterschreiben.

(2) Der Zweckverband prüft, ob die 
beabsichtigten Anlagen den Be-
stimmungen dieser Satzung ent-
sprechen. Ist das der Fall, so erteilt 
der Zweckverband schriftlich ihre 
Zustimmung und gibt eine Ferti-
gung der eingereichten Unterla-
gen mit Zustimmungsvermerk zu-
rück. Stimmt der Zweckverband 
nicht zu, setzt sie dem Bauherrn 
unter Angabe der Mängel eine an-
gemessene Frist zur Berichtigung. 
Die geänderten Unterlagen sind 
sodann erneut einzureichen. Die 
Zustimmung und die Überprü-
fung befreien den Grundstücksei-
gentümer, den Bauherrn, den aus-
führenden Unternehmer und den 
Planfertiger nicht von der Verant-
wortung für die vorschriftsmäßige 
und fehlerfreie Planung und Aus-
führung der Anlagen.

(3) Mit den Installationsarbeiten 
darf erst nach schriftlicher Zu-
stimmung des Zweckbandes be-
gonnen werden. Eine Geneh-
migungspflicht nach sonstigen, 
insbesondere nach straßen-, bau- 
und wasserrechtlichen Bestim-
mungen bleibt durch die Zustim-
mung unberührt.

(4) Die Errichtung der Anlage und 
wesentliche Veränderungen dür-
fen nur durch den Zweckverband 
oder durch ein Installationsunter-
nehmen erfolgen, das in ein Instal-
lateur Verzeichnis des Zweck-ver-
bandes oder eines anderen 
Wasserversorgungsunternehmens 
eingetragen ist. Der Zweckver-
band ist berechtigt, die Ausfüh-
rung der Arbeiten zu überwachen. 
Leitungen, die an Eigengewin-
nungsanlagen angeschlossen sind, 
dürfen nur mit vorheriger Zustim-
mung des Zweckverbandes ver-
deckt werden; andernfalls sind 
sie auf Anordnung des Zweckver-
bandes freizulegen.

(5) Der Grundstückseigentümer hat 
jede Inbetriebsetzung der Anlagen 
beim Zweckverband über das In-
stallationsunternehmen zu bean-
tragen. Der Anschluss der Anla-
ge an das Verteilungsnetz und die 
Inbetriebsetzung erfolgen durch 
den Zweckverband oder ihre Be-
auftragten.

(6) Von den Bestimmungen der Ab-
sätze 1 bis 4 kann der Zweckver-
bandes Ausnahmen zulassen.

§ 12
Überprüfung der Anlage  

des Grundstückseigentümers
(1) Der Zweckverband ist berechtigt, 

die Anlage des Grundstückseigen-
tümers vor und nach ihrer Inbe-
triebnahme zu überprüfen. Der 
Zweckverband hat auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu 
machen und kann deren Beseiti-
gung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, wel-
che die Sicherheit gefährden oder 
erhebliche Störungen erwarten 
lassen, so ist der Zweckverband 
berechtigt, den Anschluss oder 
die Versorgung zu verweigern; bei 
Gefahr für Leib oder Leben ist er 
hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlas-
sung der Überprüfung der Anla-
ge sowie durch deren Anschluss 
an das Verteilungsnetz übernimmt 
der Zweckverband keine Haftung 
für die Mängelfreiheit der Anlage. 
Dies gilt nicht, wenn sie bei einer 
Überprüfung Mängel festgestellt 
hat, die eine Gefahr für Leib oder 
Leben darstellen.

§ 13
Abnehmerpflichten, Haftung

(1) Der Grundstückseigentümer 
und die Benutzer haben den Be-
auftragten des Zweckverbandes, 
die sich auf Verlangen auszuwei-
sen haben, den Zutritt zu allen 
der Wasserversorgung dienenden 
Einrichtungen zu gestatten, so-
weit dies zur Nachschau der Was-
serleitungen, zum Ablesen und 
zum Wechsel der Wasserzähler, 
zum Erstellen von Geschossflä-
chenaufmaßen und zur Prüfung, 
ob die Vorschriften dieser Sat-
zung und die von dem Zweckver-
band auferlegten Bedingungen 
und Auflagen erfüllt werden, er-
forderlich ist. Zur Überwachung 
der satzungsmäßigen und gesetz-
lichen Pflichten sind die mit dem 
Vollzug dieser Satzung beauftrag-
ten Personen des Zweckverbandes 
berechtigt, zu angemessener Ta-
geszeit Grundstücke, Gebäude, 
Anlagen, Einrichtungen, Woh-
nungen und Wohnräume im er-
forderlichen Umfang zu betreten. 
Der Grundstückseigentümer, ggf. 
auch die Benutzer des Grund-
stücks, werden davon nach Mög-
lichkeit vorher verständigt.

(2) Der Grundstückseigentümer und 
die Benutzer sind verpflichtet, alle 
für die Prüfung des Zustandes der 
Anlagen erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. Sie haben die Verwen-
dung zusätzlicher Verbrauchs-ein-
richtungen vor Inbetriebnahme 
dem Zweckverband mitzuteilen, 
soweit sich dadurch die vorzuhal-
tende Leistung wesentlich erhöht.

(3) Der Grundstückseigentümer und 
die Benutzer haften dem Zweck-
verband für von ihnen verschul-
dete Schäden, die auf eine Verlet-
zung ihrer Pflichten nach dieser 
Satzung zurückzuführen sind.

§ 14
Grundstücksbenutzung

(1)  Der Grundstückseigentümer hat 
das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen einschließlich Zube-
hör zur Zu- und Fortleitung von 
Wasser über sein im Versorgungs-
gebiet liegendes Grundstück so-
wie sonstige Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen, wenn 
und soweit diese Maßnahmen für 
die örtliche Wasserversorgung er-
forderlich sind. Diese Pflicht be-
trifft nur Grundstücke, die an die 
Wasserversorgung angeschlossen 
oder anzuschließen sind, die vom 
Eigentümer im wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einem ange-
schlossenen oder zum Anschluss 
vorgesehenen Grundstück genutzt 
werden oder für die die Möglich-
keit der Wasserversorgung sonst 

wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die 
Verpflichtung entfällt, soweit die 
Inanspruchnahme der Grund-
stücke den Eigentümer in unzu-
mutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer 
ist rechtzeitig über Art und Um-
fang der beabsichtigten Inan-
spruch-nahme seines Grund-
stücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer 
kann die Verlegung der Einrich-
tungen verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht 
mehr zumutbar sind. Die Kosten 
der Verlegung hat der Zweckver-
band zu tragen, soweit die Ein-
richtungen nicht ausschließlich 
der Versorgung des Grundstücks 
dienen.

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 
Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der 
Grundstückseigentümer vepflich-
tet, nach Wahl dem Zweckverband 
die Entfernung der Einrichtungen 
zu gestatten oder sie noch fünf 
Jahre unentgeltlich zu belassen, 
sofern dies nicht unzumutbar ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht 
für öffentliche Verkehrswege und 
Verkehrsflächen sowie für Grund-
stücke, die durch Planfeststellung 
für den Bau von öffentlichen Ver-
kehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind.

§ 15
Art und Umfang der Versorgung
(1) Der Zweckverband stellt das Was-

ser zu dem in der Beitrags- und 
Gebührensatzung aufgeführten 
Entgelt zur Verfügung. Er liefert 
das Wasser als Trinkwasser unter 
dem Druck und in der Beschaf-
fenheit, die in dem betreffenden 
Abschnitt des Versorgungsgebietes 
üblich sind, entsprechend den je-
weils geltenden Rechtsvorschrif-
ten und den anerkannten Regeln 
der Technik.

(2) Der Zweckverband ist berech-
tigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen 
der gesetzlichen und behörd-
lichen Bestimmungen sowie der 
anerkannten Regeln der Technik 
zu ändern, sofern dies aus wirt-
schaftlichen oder technischen 
Gründen zwingend erforderlich 
ist. Der Zweckverband wird eine 
dauernde wesentliche Änderung 
den Wasserabnehmern nach Mög-
lichkeit mindestens zwei Monate 
vor der Umstellung schriftlich be-
kannt geben und die Belange der 
Anschlussnehmer möglichst be-
rücksichtigen. Die Grundstück-
seigentümer sind verpflichtet, ihre 
Anlagen auf eigene Kosten den 
geänderten Verhältnissen anzu-
passen.

(3) Der Zweckverband stellt das 
Wasser im Allgemeinen ohne Be-
schränkung zu jeder Tag- und 
Nachtzeit am Ende des Haus-
anschlusses zur Verfügung. Dies 
gilt nicht, soweit und solange der 
Zweckverband durch höhere Ge-
walt, durch Betriebsstörungen, 
bestehenden oder drohenden 
Wassermangel oder sonstige tech-
nische oder wirtschaftliche Um-
stände, deren Beseitigung ihr nicht 
zumutbar ist, an der Wasserversor-
gung gehindert ist. Der Zweckver-
band kann die Belieferung ableh-
nen, mengenmäßig und zeitlich 
beschränken oder unter Aufla-
gen und Bedingungen gewähren, 
soweit das zur Wahrung des An-
schluss- und Benutzungsrechtes 
der anderen Berechtigten erfor-
derlich ist. Der Zweckverband 
darf ferner die Lieferung unter-
brechen, um betriebsnotwendige 
Arbeiten vorzunehmen. Soweit 
möglich, gibt der Zweckverband 
Absperrungen der Wasserleitung 
vorher öffentlich bekannt und un-
terrichtet die Abnehmer über Um-
fang und voraussichtliche Dauer 
der Unterbrechung.

(4) Das Wasser wird lediglich zur 
Deckung des Eigenbedarfs für die 
angeschlossenen Grundstücke ge-
liefert. Die Überleitung von Was-
ser in ein anderes Grundstück 
bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Zweckverbandes; die 
Zustimmung wird erteilt, wenn 
nicht überwiegende versorgungs-
wirtschaftliche Gründe entgegen-
stehen.

(5) Für Einschränkungen oder Un-

terbrechungen der Wasserliefe-
rung und für Änderungen des 
Druckes oder der Beschaffenheit 
des Wassers, die durch höhere Ge-
walt, Wassermangel oder sonstige 
technische oder wirtschaftliche 
Umstände, die der Zweckverband 
nicht abwenden kann, oder auf 
Grund behördlicher Verfügungen 
veranlasst sind, steht dem Grund-
stückseigentümer kein Anspruch 
auf Minderung verbrauchsunab-
hängiger Gebühren zu.

§ 16
Anschlüsse und Benutzung der 
Wasserleitung für Feuerlösch-

zwecke
(1) Sollen auf einem Grundstück 

private Feuerlöschanschlüsse ein-
gerichtet werden, so sind über die 
näheren Einzelheiten einschließ-
lich der Kostentragung besonde-
re Vereinbarungen zwischen dem 
Grundstückseigentümer und dem 
Zweckverband zu treffen.

(2)  Private Feuerlöscheinrichtungen 
werden mit Wasserzählern ausge-
rüstet. Sie müssen auch für die 
Feuerwehr benutzbar sein.

(3)  Wenn es brennt oder wenn sonst 
Gemeingefahr droht, sind die An-
ordnungen des Zweckverbandes, 
der Polizei und der Feuerwehr zu 
befolgen; insbesondere haben die 
Wasserabnehmer ihre Leitungen 
und ihre Eigenanlagen auf Verlan-
gen zum Feuerlöschen zur Verfü-
gung zu stellen. Ohne zwingenden 
Grund dürfen sie in diesen Fällen 
kein Wasser entnehmen.

(4) Bei Feuergefahr hat der Zweck-
verband das Recht, Versor-
gungsleitungen und Grund-
stücksanschlüsse vorübergehend 
abzusperren. Dem von der Ab-
sperrung betroffenen Wasserab-
nehmer steht hierfür kein Ent-
schädigungsanspruch zu.

§ 17
Wasserabgabe für vorüber- 
gehende Zwecke, Wasserab- 

gabe aus öffentlichen  
Entnahmestellen

(1) Der Anschluss von Anlagen zum 
Bezug von Bauwasser oder zu son-
stigen vorübergehenden Zwecken 
ist rechtzeitig beim Zweckverband 
zu beantragen. Muss das Wasser 
von einem anderen Grundstück 
bezogen werden, so ist die schrift-
liche Zustimmung des Grund-
stückseigentümers bei-zubringen. 
Über die Art der Wasserabgabe 
entscheidet der Zweckverband; sie 
legt die weiteren Bedingungen für 
den Wasserbezug fest.

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hy-
dranten nicht zum Feuerlöschen, 
sondern zu anderen vor-über-
gehenden Zwecken entnommen 
werden soll, so stellt der Zweck-
verband auf Antrag einen Wasser-
zähler, ggf. Absperrvorrichtung 
und Standrohr zur Verfügung und 
setzt die Bedingungen für die Be-
nutzung fest.

§ 18
Haftung bei Versorgungs- 

störungen
(1) Für Schäden, die ein Grund-

stückseigentümer durch Unter-
brechung der Wasserversorgung 
oder durch Unregelmäßigkeiten 
in der Belieferung erleidet, haftet 
der Zweckverband aus dem Be-
nutz-ungsverhältnis oder aus un-
erlaubter Handlung im Falle
1. der Tötung oder Verletzung 
des Körpers oder der Gesundheit 
des Grundstückseigentümers, es 
sei denn, dass der Schaden vom 
Zweckverband oder einem Erfül-
lungs- oder Verrichtungsgehilfen 
weder vorsätzlich noch fahrlässig 
verursacht worden ist,
2. der Beschädigung einer Sa-
che, es sei denn, dass der Schaden 
weder durch Vorsatz noch durch 
grobe Fahrlässigkeit des Zweck-
verbandes oder eines Erfüllungs- 
oder Verrichtungsgehilfen verurs-
acht worden ist,
3. eines Vermögensschadens, es 
sei denn, dass dieser weder durch 
Vorsatz noch durch grobe Fahr-
lässigkeit eines vertretungsberech-
tigten Organs des Zweckverbandes 
verursacht worden ist.§ 831 Abs. 1 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buches ist nur bei vorsätzlichem 
Handeln von Ver-richtungsgehil-
fen anzuwenden.

(2) Gegenüber Benutzern und Drit-
ten, an die der Grundstückseigen-
tümer das gelieferte Wasser im 
Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterlei-
tet, haftet der Zweckverband für 
Schäden, die diesen durch Unter-
brechung der Wasserversorgung 
oder durch Unregelmäßigkeiten 
in der Belieferung entstehen, wie 
einem Grundstückseigentümer.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch 
auf Ansprüche von Grundstück-
seigentümern anzuwenden, die 
diese gegen ein drittes Wasser-
versorgungsunternehmen aus 
unerlaubter Handlung geltend 
machen. Der Zweckverband ist 
verpflichtet, den Grundstücksei-
gentümern auf Verlangen über die 
mit der Schadensverursachung 
durch ein drittes Unternehmen 
zusammenhängenden Tatsachen 
insoweit Auskunft zu geben, als 
sie ihr bekannt sind oder von ihr in 
zumutbarer Weise aufgeklärt wer-
den können und ihre Kenntnis zur 
Geltendmachung des Schadenser-
satzes erforderlich ist.

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für 
Schäden unter fünfzehn Euro.

(5) Schäden sind dem Zweckver-
band unverzüglich mitzuteilen.

§ 19
Wasserzähler

(1) Der Wasserzähler ist Eigentum 
des Zweckverbandes. Die Lie-
ferung, Aufstellung, technische 
Überwachung, Unterhaltung, 
Auswechslung und Entfernung 
der Wasserzähler sind Aufgabe 
des Zweckverbandes; er bestimmt 
auch Art, Zahl und Größe der 
Wasserzähler sowie ihren Aufstel-
lungsort. Bei der Aufstellung hat 
der Zweckverband so zu verfah-
ren, dass eine einwandfreie Mes-
sung gewährleistet ist; er hat den 
Grundstückseigentümer zuvor 
anzuhören und seine berechtigten 
Interessen zu wahren.

(2) Der Zweckverband ist verpflich-
tet, auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers die Wasserzäh-
ler zu verlegen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigungen einer ein-
wandfreien Messung möglich ist. 
Der Zweckverband kann die Ver-
legung davon abhängig machen, 
dass der Grundstückseigentümer 
sich verpflichtet, die Kosten zu 
übernehmen.

(3) Der Grundstückseigentümer 
haftet für das Abhandenkommen 
und die Beschädigung der Wasser-
zähler, soweit ihn hieran ein Ver-
schulden trifft. Er hat den Verlust, 
Beschädigungen und Störungen 
dieser Einrichtungen der Gemein-
de unverzüglich mitzuteilen. Er 
ist verpflichtet, sie vor Abwasser, 
Schmutz- und Grundwasser so-
wie vor Frost zu schützen.

(4) Die Wasserzähler werden von 
einem Beauftragten des Zweck-
verbandes möglichst in gleichen 
Zeitabständen oder auf Verlangen 
des Zweckverbandes vom Grund-
stückseigentümer selbst abgele-
sen. Dieser hat dafür zu sorgen, 
dass die Wasserzähler leicht zu-
gänglich sind.

§ 20
Messeinrichtungen  

an der Grundstücksgrenze
(1) Der Zweckverband kann verlan-

gen, dass der Grundstückseigen-
tümer auf eigene Kosten an der 
Grundstücksgrenze nach seiner 
Wahl einen geeigneten Wasser-
zählerschacht oder Wasser-zähler-
schrank anbringt, wenn
1. das Grundstück unbebaut ist 
oder
2. die Versorgung des Gebäudes 
mit Grundstücksanschlüssen er-
folgt, die unverhältnismäßig lang 
sind oder nur unter besonderen 
Erschwernissen verlegt werden 
können, oder
3. kein Raum zur frostsicheren 
Unterbringung des Wasserzählers 
vorhanden ist.
(2) Der Grundstückseigentümer 
ist verpflichtet, die Einrichtungen 
in ordnungsgemäßem Zustand 
und jederzeit zugänglich zu hal-
ten.

§ 21
Nachprüfung der Wasserzähler

(1)  Der Grundstückseigentümer 
kann jederzeit die Nachprüfung 
der Wasserzähler durch eine Eich-



behörde oder eine staatlich an-
erkannte Prüfstelle im Sinne des  
§ 40 des Mess- und Eichgesetzes 
verlangen. Stellt der Grundstück-
seigentümer den Antrag auf Prü-
fung nicht beim Zweckverband, so 
hat er diese vor Antragstellung zu 
benachrichtigen.

(2) Der Zweckverband braucht dem 
Verlangen auf Nachprüfung der 
Wasserzähler nur nachzukommen, 
wenn der Grundstückseigentü-
mer sich verpflichtet, die Kosten 
zu übernehmen, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrs-
fehlergrenzen nicht überschreitet.

§ 22
Änderungen; Einstellung des 

Wasserbezugs
(1) Jeder Wechsel des Grundstück-

seigentümers ist dem Zweckver-
band unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen.

(2) Will ein Grundstückseigentümer, 

der zur Benutzung der Wasserver-
sorgungseinrichtung nicht ver-
pflichtet ist, den Wasserbezug aus 
der öffentlichen Wasserversorgung 
vollständig einstellen, so hat er das 
mindestens eine Woche vor dem 
Ende des Wasserbezugs schriftlich 
dem Zweckverband zu melden.

(3) Will ein zum Anschluss oder zur 
Benutzung Verpflichteter den Was-
serbezug einstellen, hat er beim 
Zweckverband Befreiung nach § 6 
zu beantragen.

§ 23
Einstellung der Wasserlieferung

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, 
die Wasserlieferung ganz oder teil-
weise fristlos einzustellen, wenn 
der Grundstückseigentümer oder 
Benutzer dieser Satzung oder son-
stigen die Wasserversorgung be-
treffenden Anordnungen zuwi-
derhandelt und die Einstellung 
erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für 
die Sicherheit von Personen oder 
Anlagen abzuwenden,
2. den Verbrauch von Wasser un-
ter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messein-
richtungen zu verhindern oder
3. zu gewährleisten, dass Stö-
rungen anderer Abnehmer, stö-
rende Rückwirkungen auf 
Ein-richtungen des Zweckver-
bandes oder Dritter oder Rück-
wirkungen auf die Güte des Trink-
wassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhand-
lungen, insbesondere bei Nich-
terfüllung einer Zahlungsver-
pflichtung trotz Mahnung, ist der 
Zweckverband berechtigt, die Ver-
sorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. Dies gilt nicht, 
wenn die Folgen der Einstellung 
außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen und hin-

reichende Aussicht besteht, dass 
der Grundstückseigentümer sei-
nen Verpflichtungen nachkommt.  
Der Zweckverband kann mit der 
Mahnung zugleich die Einstellung 
der Versorgung androhen.

(3) Der Zweckverband hat die Ver-
sorgung unverzüglich wieder auf-
zunehmen, sobald die Gründe für 
die Einstellung entfallen sind.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO 
kann mit Geldbuße bis zu 2500 
Euro belegt werden, wer vorsätz-
lich
1. den Vorschriften über den An-
schluss- und Benutzungszwang in 
§ 5 zuwiderhandelt,
2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 
Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 
1 und 2 festgelegten oder hierauf 
gestützten Melde-, Auskunfts-, 
Nachweis- oder Vorlagepflichten 

verletzt,
3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zu-
stimmung des Zweckverbandes 
mit den Installationsarbeiten be-
ginnt,
4. gegen die vom Zweckverband 
nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeord-
neten Verbrauchseinschränk-un-
gen oder Verbrauchsverbote ver-
stößt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschrif-
ten bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unbe-
rührt.

§ 25
Anordnungen für den Einzelfall, 

Zwangsmittel
(1) Der Zweckverband kann zur Er-

füllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen An-
ordnungen für den Einzelfall er-
lassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser 
Satzung vorgeschriebenen Hand-

lungen, eines Duldens oder Un-
terlassens gelten die Vorschriften 
des Bayerischen Verwaltungszu-
stellungs- und Vollstreckungsge-
setzes.

§ 26
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1.1.2024 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 23.4.1998, geändert am 
25.11.2010 außer Kraft.
Langenaltheim, den 11.12.2023 
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